
11. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch

Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Es wurden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-

gen Investitionen getätigt.

mit einem sozialen Ziel

mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch

nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind

Es wurden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben und obwohl keine

nachhaltigen Investitionen angestrebt

wurden, enthielt es 41,60% an nachhalti-

gen Investitionen

Es wurden damit nachhaltige Inves-

titionen mit einem sozialen Ziel

getätigt: _%

in Wirtschaftstätigkeiten,

die nach der EU-Taxonomie

nicht als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten,

die nach der EU-Taxonomie

als ökologisch nachhaltig ein-

zustufen sind

Es wurden damit nachhaltige

Investitionen mit einem

Umweltziel getätigt: _%

NeinJa

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ökologische- und/oder soziale Merkmale
529900XJJ6S2FSXNHL76Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch

Unternehmenskennung (LEI-Code)Name des Produkts

Die EU-Taxonomie ist ein

Klassifikationssystem, das

in der Verordnung (EU)

2020/852 festgelegt ist und

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten enthält.

Diese Verordnung umfasst

kein Verzeichnis der sozial

nachhaltigen Wirtschafts-

tätigkeiten. Nachhaltige

Investitionen mit einem

Umweltziel könnten taxo-

nomiekonform sein oder

nicht.

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in

eine Wirtschaftstätigkeit,

die zur Erreichung eines

Umweltziels oder sozialen

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investition

keine Umweltziele oder

sozialen Ziele erheblich

beeinträchtigt und die

Unternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrenswei-

sen einer guten Unterneh-

mensführung anwenden.
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Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung

bei.

Der Fonds ist ein Mischonds und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risiko-

adjustierten Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgte nach dem sog. Better-than-Average Ansatz.

Danach werden Zielfonds ausgewählt, die bei gleichen sonstigen Merkmalen unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten besser abschneiden als der Durchschnitt ihrerWettbewerber. Für die Beurtei-

lung der Nachhaltigkeit eines Zielfonds werden Daten externer ESG-Datenanbieter genutzt. Diese

aggregieren zahlreiche Nachhaltigkeitsmerkmale der vom Zielfonds gehaltenen Investments zu

einer Gesamteinstufung, die sich mit derjenigen anderer Zielfonds vergleichen lässt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwarb unter Berücksichtigung der vorstehenden Kriterien

keine feststehende Auswahl von Vermögensgegenständen innerhalb einer Branche oder eines Sek-

tors, sondern kann Über- und Untergewichtungen einzelner Branchen oder Sektoren vornehmen.

Dies kann dazu führen, dass einzelne Branchen oder Sektoren bei der Auswahl der Vermögensge-

genstände nicht berücksichtigt werden, während aus anderen Branchen oder Sektoren bei entspre-

chend positiver Beurteilung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Vielzahl von Vermö-

gensgegenständen ausgewählt wird.

Dabei galten Investmentanteile als investierbar, wenn Sie unter Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitsmerkmalen verwaltet werden. Hierzu wurde auf Grund von internen Recherchen und Analy-

sen oder unter Verwendung von ESG-Ratings in Zielfonds investiert, die die von der Gesellschaft

definierten Nachhaltigkeitsmerkmale erfüllen und die Zielfonds sich an im Verkaufsprospekt

genannten Ausschlüssen orientieren.

Konkret folgte die Investition in Zielfonds dem Leitmotiv der Positivkriterien. Das heißt, je niedriger

der ESG-Risk-Score für ein Zielfonds ausfällt, desto positiver ist es im Sinne der Nachhaltigkeit. Auf

diese Weise können Branchen unabhängig von der Allokation (typischerweise über Negativkrite-

rien determiniert) über eine positive ESG-Selektion ausgesteuertwerden. Dies führt dazu, dass das

investierte Portfolio eine positive ESG-Attribution im Vergleich zum Anlageuniversum ausweisen

soll. Im Speziellen werden im Sinne einer Quantifizierung im ESG Risk-Score eine Vielzahl an Krite-

rien der ESG-Güte zugrunde gelegt (von 0 (höchste Ausprägung) bis 100 (niedrigste Ausprä-

gung)). Das Nachhaltigkeits-Profil des investierten Portfolios sollte hierbei unter 30 betragen, d.h.

einem ESG Risiko der Kategorien „Negligible Risk“, „Low Risk“ oder „Medium Risk“ entsprechend.

Die Einhaltung des Nachhaltigkeits-Profils wird dabei auf regelmäßiger Basis im ESG-Committee

überprüft.

Somit soll sichergestellt werden, dass das investierte Portfolio in Bezug auf die Nachhaltigkeitskri-

terien überdurchschnittlich aufgestellt ist („Better-than-Average“).

Mit Nachhaltigkeitsindika-

toren wird gemessen,

inwieweit die mit dem

Finanzprodukt beworbe-

nen ökologischen oder sozi-

alen Merkmale erreicht

werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male erfüllt?

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator

ESG Risk Score

Beschreibung

Das ESG-Risiko-Rating (ESG Risk Score) bewertet Investitionen von Zielfonds in Unternehmen



31. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch

und Staaten sowie branchenspezifische Risiken in den BereichenUmwelt (Environmental), Sozi-

ales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Der ESG Risk Score

setzt sich dabei sowohl aus dem Corporate und Sovereign Risk Score zusammen. Hierbei wer-

den Unternehmen und Staaten durch einen Drittanbieter bewertet und durch den Score eine

Vergleichbarkeit hergestellt.

Methodik

Die Skala läuft von 0 bis 100 Punkten (Scores): 0 ist dabei die beste Bewertung, 100 die schlech-

teste. Die Unternehmen werden anhand ihrer Scores in fünf Risikokategorien gruppiert, begin-

nend beim geringsten Risiko „Negligible“ (0 – 10 Punkte) bis zu „Severe“ (über 40 Punkte), der

schlechtesten Bewertung. Zielfonds sind damit auch über unterschiedliche Branchen vergleich-

bar.

17,5416,66ESG Risk Score

31.12.202331.12.2024Referenzstichtag

Nachhaltigkeitsindikatoren zum Geschäftsjahresende

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Im Vergleich zum vorangegangen Zeitraum ist der ESG RiskScore ist um 0,88 auf 16,66 gesun-

kenund hat sich damit verbessert, da ein Score von 0 die beste Bewertung darstellen würde.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitio-

nen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung haben wir folgendes Vorgehen zur Ermittlung

definiert. Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung sind

Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozial-

ziels beitragen. Die Berechnung der nachhaltigen Investitionen gem. Art.2 Nr.17 der Offenle-

gungsverordnung erfolgt anhand eines individuellen Ansatzes der Gesellschaft und unter-

liegt daher inhärenten Unsicherheiten. Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den

17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen klassifiziert. Die 17 Ziele für nachhaltige Ent-

wicklung (englisch Sustainable Development Goals, „SDGs“) sind politische Zielsetzungen

der Vereinten Nationen („UN“), die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

auf sozialer und ökologischer Ebene dienen sollen. Entsprechende Umwelt- oder Sozialziele

sind unter anderem die Förderung von erneuerbaren Energien und nachhaltiger Mobilität,

der Schutz von Gewässern und Böden sowie der Zugang zu Bildung und Gesundheit. Eine an

den SDGs ausgerichtete Strategie investiert in Emittenten, die Lösungen für die Herausforde-

rungen der Welt anbieten und dazu beitragen, die in den UN-SDGs festgelegten ökologischen

und sozialen Ziele zu erreichen, sowie in projektgebundene Investitionen (bspw. Green &

Social Bonds), deren Erlöse für förderfähige Umwelt- und Sozialprojekte oder eine Kombina-

tion aus beidem verwendet werden. Im SDG Solutions Assessment (SDGA) werden die positi-

ven und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen der Produkt- und Dienstleistungsportfolios

von Unternehmen gemessen. Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 verschiedene Nach-
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haltigkeitsziele umfasst und die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

(UN) als Referenzrahmen nutzt. Für jede thematische Bewertung wird der Anteil des Netto-

umsatzes eines Unternehmens, der mit relevanten Produkten und Dienstleistungen erzielt

wird, pro Nachhaltigkeitsziel auf einer Skala in einemWert zwischen -10,0 und 10,0 quantifi-

ziert. Diese Skala unterscheidet insgesamt zwischen 5 Stufen, welche wie folgt unterschieden

werden; -10,0 bis -5,1 („Significant obstruction“ („wesentliche Beeinträchtigung“)), -5,0 bis

-0,2 („Limited obstruction“ (eingeschränkte Beeinträchtigung“)), -0,1 bis 0,1 („no (net)

impact“ („keine (netto-)(Auswirkungen“)), 0,2 bis 5,0 („Limited contribution“ („eingeschränk-

ter Beitrag“)) und 5,1 bis 10,0 („Significant contribution“ („wesentlicher Beitrag“)). In einem

Aggregationsmodell zu einem Overall SDG Solutions Score (also einem gesamthaften überge-

ordneten SDG Scores des Unternehmens) werden nur die am stärksten ausgeprägten Einzel-

werte berücksichtigt (d.h. der höchste positive und/oder der niedrigste negative Wert). Die-

ses Vorgehen steht im Einklang mit dem allgemeinen Verständnis der UN-Ziele, die keine

normative Präferenz für ein Ziel gegenüber einem anderen vorsehen. Ein Unternehmen wird

erst dann als nachhaltig bewertet, wenn dessen Overall SDG Solutions Score größer als fünf

ist und somit auch ein signifikanter Beitrag zu einem Nachhaltigkeitsziel vorliegt und kein

anderes Umwelt- oder Sozialziel wesentlich beeinträchtigt. Per Definition des Overall SDG

Solutions Score kann ein derart nachhaltiges Unternehmen mit einem Overall SDG Solutions

Score größer als fünf in keinem der untergeordneten 15 Objective Scores eine Significant obs-

truction („wesentliche Beeinträchtigung“) darstellen, da sonst ein Overall SDG Solutions

Score für ein Unternehmen größer als fünf nicht möglich ist. Auf diese Weise ist sicherge-

stellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und

Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten

Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird (Do No Significant Harm-Prinzip).

Die Bewertung der Investitionen basierte auf Informationen von spezialisierten externen

Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen. Bewertet wurde der gesamte, aggregierte Ein-

fluss des Produkt- und Dienstleistungsportfolios der Emittenten auf das Erreichen von

Umwelt- oder Sozialzielen.

Der Beitrag zu folgenden Zielen wird betrachtet:

Ökologische Ziele:

Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Wassereinsparung, Beitrag zur nachhaltigen

Energienutzung, Förderung von nachhaltigen Gebäuden, Optimierung des Materialeinsat-

zes,

Abschwächung des Klimawandels, Erhaltung der Meeresökosysteme,

Erhalt der terrestrischen Ökosysteme

Soziale Ziele:

Linderung der Armut, Bekämpfung von Hunger und Unterernährung, Sicherstellung

der Gesundheit, Bereitstellung von Bildung, Verwirklichung der Gleichstellung der

Geschlechter, Bereitstellung von Basisdienstleistu+I10ngen, Sicherung des Friedens.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt,

nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beein-

trächtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht

erheblich beeinträchtigen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getä-

tigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Im Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-

dukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen

bei?“ wird aufgelistet, welche Kriterien definiert wurden, um die Emittenten von vornherein

auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung

tragen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverord-

nung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxo-

nomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

berücksichtigt?

Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestand-

teil der Anlagestrategie.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unterneh-

men und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in

Einklang?

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wurde geprüft, ob die Gewinnerzielung

im Einklang mit der Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen stand sowie mit

den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Die Gesellschaft ist außerdem Unter-

zeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Aus-

bau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzi-

pien für verantwortliches Investieren.

Bei den wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen

handelt es sich um die

bedeutendsten nachteili-

gen Auswirkungen von

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Bereichen

Umwelt, Soziales und

Beschäftigung, Achtung

der Menschenrechte und

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung.
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Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen

auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der

Anlagestrategie.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren berücksichtigt?

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten

Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind

die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichts-

stichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle

Berichtsstichtage.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Frankreich1,94%Treuhand- und sonstige
Fonds

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I
(FR0007435920)

Irland2,19%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF
(IE00BHZPJ783)

Irland2,23%Treuhand- und sonstige
Fonds

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap
Equity Index (IE00BKV0W359)

Luxemburg2,45%Treuhand- und sonstige
Fonds

UBS-MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(LU0629460675)

Irland2,46%Treuhand- und sonstige
Fonds

UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI
Socially (IE00BMP3HN93)

Irland2,50%Treuhand- und sonstige
Fonds

Fidelity Sustainable Research Enhanced
Europe Eq. (IE00BKSBGT50)

Luxemburg2,57%Treuhand- und sonstige
Fonds

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min
TE UCIT (LU1291098827)

Irland2,57%Treuhand- und sonstige
Fonds

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened
UCITS E (IE00BJQRDL90)

Irland2,76%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
(IE00BJP26D89)

Irland4,30%Treuhand- und sonstige
Fonds

SPDR FTSE Global Conv. Bond UCITS ETF
(IE00BNH72088)

Irland7,49%Treuhand- und sonstige
Fonds

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
(IE00BHZPJ908)

Irland7,72%Treuhand- und sonstige
Fonds

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned
UCITS E (IE000RLUE8E9)

Irland7,76%Treuhand- und sonstige
Fonds

UBS (IRL) ETF PLC - S&amp;P 500 ESG ETF A
(IE00BHXMHL11)

Irland8,75%Treuhand- und sonstige
Fonds

Amundi S&amp;P 500 Climate Net Z
(IE000O5FBC47)

Irland8,87%Treuhand- und sonstige
Fonds

SPDR S&amp;P 500 ESG Leaders UCITS ETF
(IE00BH4GPZ28)

LandIn % der

Vermögenswerte

SektorGrößte InvestitionenDie Liste umfasst die fol-

genden Investitionen, auf

die der größte Anteil der

im Bezugszeitraum getätig-

ten Investitionen des

Finanzprodukts entfiel:

01.01.2024 - 31.12.2024
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Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fondswerden in nachstehender Grafik in verschiedene Katego-

rien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögenwird in Prozent dargestellt. Mit „Investi-

tionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Ver-

mögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen öko-

logischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinst-

rumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie

des Fonds bewerten zu können.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Arti-

kel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen „Taxono-

miekonforme“ Umweltziele, „Sonstige Umweltziele“ und soziale Ziele („Soziales“) angestrebt

werden können. Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder sozialeMerkmale“ umfasst Investi-

tionen, die zwar auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als

nachhaltige Investition qualifizieren.

Aufgrund von Rundungen besteht die Möglichkeit, dass die Summe der Prozentwerte der zwei

Unterkategorien der Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ nicht

aufgeht.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds resultieren aus nachhaltigen Investitionenmit einem

Umweltziel und/oder nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine genaue Auftei-

lung der nachhaltigen Investitionen ist der Gesellschaft aktuell nicht möglich.

Die Vermögensallokation

gibt den jeweiligen Anteil

der Investitionen in

bestimmte Vermögens-

werte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?
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#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wur-

den.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-

kategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige

Investitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitio-

nen eingestuft werden.

Investitionen
#1 Ausgerichtet auf ökologische
oder soziale Merkmale (89%)

#1A Nachhaltige In-
vestitionen (42%) Taxonomiekonform (0%)

Sonstige
Umweltziele (0%)

Soziales (0%)

#1B Andere ökolo-
gische oder soziale
Merkmale (48%)

#2 Andere In-
vestitionen (11%)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle

Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten

Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichta-

ges. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichts-

stichtage.

Investitionen in fossille Brennstoffen lagen nicht vor.

0,27%Nichtlebensversicherungen

0,52%Fondsmanagement

0,53%Effekten- und Warenhandel

98,53%Treuhand- und sonstige Fonds

AnteilBranche

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxono-

mie konform?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionenmit einemUmweltziel nach EU-Taxonomie-

verordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher

zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.
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1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Ein-

dämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im

Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nein

In KernenergieIn fossiles Gas

Ja

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossi-

les Gas und/oder Kernenergie investiert1?
Mit Blick auf die EU-Taxono-

miekonformität umfassen

die Kriterien für fossiles

Gas die Begrenzung der

Emissionenund die Umstel-

lung auf voll erneuerbare

Energie oder CO
2
-arme

Kraftstoffe bis Ende 2035.

Die Kriterien für Kernener-

gie beinhalten umfassende

Sicherheits- und Abfallent-

sorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, dass

andere Tätigkeiten einen

wesentlichen Beitrag zu

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die es noch

keine CO
2
-armen Alternati-

ven gibt und die unter

anderem Treibhausgas-

emissionswerte aufweisen,

die den besten Leistungen

entsprechen.
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*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

gegenüber Staaten.

2. Taxonomiekonformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

0% 0%0% 0%0% 0%100%

100%

0%

OpEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

CapEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

Umsatzerlöse

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kern-
energie)
Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt -% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

0% 0%0% 0%0% 0%100%

100%

0%

OpEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

CapEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

Umsatzerlöse

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kern-
energie)
Nicht taxonomiekonform

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen

Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekon-

formität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die

zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzpro-

dukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Taxonomiekonforme Tätig-

keiten, ausgedrückt durch

den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die

gegenwärtige „Umwelt-

freundlichkeit“ der Unter-

nehmen, in die investiert

wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen, für den Über-

gang zu einer grünen Wirt-

schaft relevanten

Investitionen der Unterneh-

men, in die investiert wird,

aufzeigen

- Betriebsausgaben (OpEx),

die die umweltfreundli-

chen betrieblichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, in

die investiert wird, wider-

spiegeln

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende

Tätigkeiten geflossen sind?

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitio-

nen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wur-

den, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für diesen Fonds wurden in früheren Bezugszeiträumen keine Investitionen getätigt, die in

Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. DerMindestanteil taxo-

nomiekonformer Investitionen hat sich nicht geändert.
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden

mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozia-

len Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu

Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur

Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde kein ökologi-

scher oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Verein-

ten Nationen (SDGs) gemessen. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfas-

sen, ist die Festlegung von spezifischenMindestanteilen für jeweils ökologische und sozi-

ale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger

Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds kann der Grafik unterhalb

der Frage „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ unter #1A entnommen werden.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Inves-

titionen mit einem Umweltziel?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Verein-

ten Nationen (SDGs) gemessen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen

auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die

Vermögensallokation aus?“ unter #1A entnommen werden.

einem Umweltziel, die die

Kriterien für ökologisch

nachhaltige Wirtschaftstä-

tigkeiten gemäß der EU-

Taxonomie nicht berück-

sichtigen.

sind nachhaltige

Investitionen mit

Bei der Auswahl von Direktinvestments galt das Folgende:

Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der Energiegewin-

nung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas und Atomstrom) gene-

rieren, wurden ausgeschlossen. Gleiches galt für Emittenten, die einen Umsatzanteil von mehr als

10% aus der Förderung von Kohle und Erdöl erzielen. In Unternehmen, die mehr als 10% ihrer

Umsätze aus dem Abbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzie-

len, wurde nicht investiert. Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, galten als

nicht investierbar. Abgedeckt wurden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche

Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im

Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie

internationale Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im

Zusammenhangmit geächtetenWaffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo Konvention“ und den

UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, wurden nicht getätigt. Bei Investitionen in Staa-

tenwurden Ländermit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung (Länder, die in die letzte Katego-

rie im Ranking externer Datenanbieter fallen) ausgeschlossen. Die Länderrisikobewertung deckt

170 Länder ab und basiert auf mehr als 40 Indikatoren, die unter anderem der Weltbank oder den

Vereinten Nationen entnommen sind. Dimensionen der Bewertung umfassen Umwelt-, Soziale-

und Regierungsaktivitäten, die internationalen Konventionen und Normen entsprechen. Hierfür

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/

oder sozialen Merkmale ergriffen?
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analysiert der Datenanbieter relevante Kontroversen, wie beispielsweise Versammlungs- und Ver-

einigungsfreiheit, Korruption, Umweltverschmutzung oder Meinungsfreiheit. Außerdem werden

der Schutz der Menschenrechte, gesellschaftliches Engagement, Einhaltung der Datenschutzrege-

lungen, Schutz der Minderheiten, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, sowie Grundsätze für Pro-

duktsicherheit und die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme und Transparenz berücksich-

tigt. Staaten, die gegen globale Normenwie den „FreedomHouse Index“ verstoßen, wurden zudem

ausgeschlossen.

Bei der Zielfondsauswahl erfolgte eine Beachtung an den genannten Ausschlusskriterien, um dar-

auf hinzuwirken, dass in den Zielfondsinvestments die Emittenten von vornherein ausgeschlossen

sind, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. Über die

Zielfondsdurchschau des ESG-Datenanbieters hinaus erfolgte keine weitere Zielfondsdurchschau

durch die Gesellschaft selbst. Es wurde zu mindestens 75 % in Zielfonds investiert, die nach Artikel

2 Nr. 7 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (geändert durch Delegierte Verordnung

2021/1253) eines der folgenden Kriterien vorweisen oder einer Kombination dessen entsprechen:

(a) Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Ver-

ordnung (EU) 2020/852;

(b) Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung

(EU) 2019/2088;

(c) Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088

genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten

Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.

Mit dem Fonds wurden darüber hinaus nachhaltige Investitionen in Höhe von 5% angestrebt. Nach-

haltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziff. 17 der Offenlegungsverordnung Investitionen in

wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels beitragen.

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten,

mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozia-

len Merkmale bestimmt wird?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes,

mit denen gemessen wird,

ob das Finanzprodukt die

beworbenen ökologischen

oder sozialen Merkmale

erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?


